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▪ 2012 wettbewerbsaufsichtbehördliches Verfahren betreffend Bahnstromverträge
eingeleitet (SCK-WA-12-006) 

▪ Gegenstand:
– Bahnstromvollversorgungsmodell der ÖBB-Infrastruktur AG

– Durchleitung von Strom von (dritten) Energielieferanten

▪ Bescheid 10.06.2016:
– Tarifmodell der ÖBB-Infrastruktur AG

– Festsetzung Netzentgelte Tarif „Nutzung Umformung 16,7 Hz-Bahnstrom” 

– Festsetzung Netzentgelte Tarif „Verteilung 16,7 Hz-Bahnstrom”

▪ Bahnstromverfahren für die Jahre 2017, 2018, 2019, 2020 – Bescheid abgeschlossen

▪ Beschwerden BVwG

Marktliberalisierung -
Historie
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Zugang und Marktöffnung
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▪ Zugangsregulierung und Entgeltregulierung unterliegen dem Anwendungsbereich 
des EisbG

▪ Zuständigkeit der SCK
– § 74 Abs 1 Z 4, 5, 6 EisbG

– § 74 Abs 1 „Die Schienen-Control Kommission hat zur Sicherstellung des Wettbewerbs in den
Schienenverkehrsmärkten auf Beschwerde von Fahrwegkapazitätsberechtigten oder
Eisenbahnverkehrsunternehmen sowie von Amts wegen über geeignete Maßnahmen zur Korrektur
von Fällen der Diskriminierung von Fahrwegkapazitätsberechtigten oder
Eisenbahnverkehrsunternehmen, von Marktverzerrungen und anderer unerwünschter
Entwicklungen in diesen Märkten zu entscheiden, insbesondere“

• Z4 „im Falle des Zuwiderhandelns ein den Bestimmungen des 6. Teiles oder den unmittelbar anzuwendenden
unionsrechtlichen, die Regulierung des Schienenverkehrsmarktes regelnden Rechtsvorschriften entsprechendes Verhalten
aufzuerlegen oder nicht entsprechendes Verhalten zu untersagen oder“

• Z 5 „den Bestimmungen des 6. Teiles oder den unmittelbar anzuwendenden unionsrechtlichen, die Regulierung des
Schienenverkehrsmarktes regelnden Rechtsvorschriften nicht entsprechende Schienennetz-Nutzungsbedingungen, Verträge
oder Urkunden ganz oder teilweise für unwirksam zu erklären, oder“

• Z 6 „die Berufung auf Schienennetz-Nutzungsbedingungen, die zur Gänze für unwirksam erklärt sind oder die Berufung auf
diejenigen Teile der Schienennetz-Nutzungsbedingungen, die für unwirksam erklärt sind, zu untersagen (…)“

Rechtsrahmen der  
Regulierung I 
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▪ Zuständigkeit der SCK
– „Ein Zuwiderhandeln gegen Bestimmungen des 6. Teiles liegt insbesondere dann vor, wenn dem

Eisenbahnverkehrsunternehmen bei der Inanspruchnahme von Serviceleistungen Bedingungen
auferlegt wurden, die gegen das EisbG verstoßen. Solche Bedingungen sind etwa gegen das EisbG
verstoßende Entgelte.“

Rechtsrahmen der  
Regulierung II 
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▪ 6. Teil EisbG: „Regulierung des 
Schienenverkehrsmarktes“

1. Abschnitt: Allgemeines

– § 58a EisbG Definition „Serviceeinrichtungen“

– § 58b EisbG „Zugang zu Serviceeinrichtungen“

– Abs 1 Gewährung von diskriminierungsfreiem 
Zugang

– Abs 2 Bietet ein Betreiber von 
Serviceeinrichtungen die im Folgenden 
aufgezählten Zusatzleistungen an, sämtlichen 
Eisenbahnverkehrsunternehmen - Ausschluss 
jeglicher Diskriminierung zu gewähren u.a. 

• Z 2 die Bereitstellung von Fahrstrom;

– § 62a Abs 1 EisbG „Betreiber Serviceleistung“

Serviceleistungen sind Zusatzleistungen

Rechtsrahmen der  
Regulierung III
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Rechtsrahmen der  
Regulierung IV 
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▪ Bahnstromnetz unterfällt aufgrund der Netzfrequenz nicht der
Energieregulierung gem ElWOG 2010

Rechtliche  
Rahmenbedingungen - Exkurs 
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Bahnstromsystem - Überblick
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EisbG
„Eisenbahninfrastruktur“

Mindestzugangspaket

ElWOG

EisbG
„Bereitstellung von 

Fahrstrom“
Zusatzleistung



▪ 6. Teil EisbG: „Regulierung des 
Schienenverkehrsmarktes“

3. Abschnitt 

– §§ 69b EisbG „Dienstleistungsentgelte“

– „Bei Ermittlung der für die Gewährung des 
Schienenzuganges innerhalb von 
Serviceeinrichtungen, und die Gewährung von 
Serviceleistungen, die in Serviceeinrichtungen 
erbracht werden, zu entrichtenden Entgelte 
gilt, dass die Entgelte die dafür anfallenden 
Kosten, zuzüglich eines angemessenen 
Gewinns, nicht übersteigen dürfen. Dies gilt 
auch für den Fall, dass die Gewährung von 
Zusatz- oder Nebenleistungen nur von einem 
einzigen Betreiber von Serviceeinrichtungen 
angeboten wird“.

Kostenmaßstab I
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Kostenmaßstab II
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Netzentgelte nach dem 
ElWOG

Kostenmaßstab 
gem § 69b EisbG

„anfallende Kosten und 
angemessenen Gewinn“

Kostenmaßstab
gem § 67 EisbG

„Kosten, die unmittelbar 
aufgrund der Zugbetriebs 

anfallen“



Tarifrahmenbedingungen

Folie 13

▪ 2 Briefmarkenmodell
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Tarifgestaltung der Netzentgelte
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▪ Tarifmodell 2016 der ÖBB-
Infrastruktur AG

▪ Tarifmodell für die 
folgenden Jahre 
weitestgehend gleich 
geblieben

▪ Ermittlung der 
Gesamtkosten und 
Ableitung der Tarife jeweils 
für 1 Jahr



▪ Kostenregulierung folgt zunächst dem Grundsatz der Kostenorientierung
(angefallene Kosten)

▪ Nicht alle „angefallenen“ Kosten können behördlich anerkannt werden

▪ Die Kostenorientierung wird daher durch die Grundsätze der Kostenwahrheit und
Verursachungsgerechtigkeit ergänzt und eingeschränkt

▪ Eine Kostenanerkennung kann somit nur in Hinblick auf jene Kosten, die für den
Netzbetrieb in seiner spezifischen eisenbahnrechtlichen und -technischen
Ausprägung notwendig sind und dem Netzbetrieb als solchem zugerechnet werden
können erfolgen

▪ Zurechnungsmaßstab ist die Systemverantwortung iSd eisenbahnrechtlichen
betriebs- und verkehrstechnischen Sicherungspflicht gem §§ 10 iVm 19 EisbG

Kostenzurechnung
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Kostenprüfung 
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▪ Schienen-Control Kommission prüft: 

– Jährliche ex-post Überprüfung der vorgelegten Daten, 
Stellungnahmen und Gutachten

– Nach Bedarf Gutachter beauftragt

– Möglichkeit der Stellungnahme für alle EVUs

– Mündliche Verhandlung

– Bescheid nach umfänglicher Prüfung



Tarife im Zeitverlauf*
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*Ausschließlich Bescheid SCK; Nichtberücksichtung der Entscheidungen BVwG
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Energieversorgerwechsel
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2019 2020 2021 2022

2021
SCK-21-004

Verfahren SCK

2020

2019

2018

2017

2016

2018201720162012-15

SCK-20-004
Bescheid SCK
19.04.2021

SCK-18-005
Bescheid SCK
19.04.2021

SCK-18-004
Bescheid SCK
28.11.2018

SCK-16-017
Bescheid SCK
19.02.2018

SCK-12-006
Bescheid SCK
10.06.2016

Fristsetzungsantrag 

Fristsetzungsantrag 

Fristsetzungsantrag 

29.09.2021 SCK-12-006
Beschluss 

BVwG
22.11.2021

SCK-16-017
Beschluss 

BVwG
22.11.2021

SCK-18-004
Beschluss 

BVwG
03.12.2021

Verfahrensdauer BVwG: ~ 64 Monate  

Verfahrensdauer BVwG: ~ 44 Monate  

Verfahrensdauer BVwG: ~ 35 Monate  

BVwG Verfahren



▪ Verfahren 2016 und 2017 SCK neu

▪ Verfahren 2018 VwGH

▪ Verfahren 2019 und 2020 BVwG

▪ Prüfung Bahnstromentgelte 2021 SCK

▪ Prüfung Marktmodell 2022
– ÖBB-Infrastruktur AG verrechnet einen Tarif für Umformung und Verteilung

Ausblick
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